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18.069 s  ZGB. Änderung (Erbrecht) (Differenzen) 

Ständerat
Wintersession 2020

Schweizerisches 
Zivilgesetzbuch
(Erbrecht)

Änderung vom …

Die Bundesversammlung 
der Schweizerischen 
Eidgenossenschaft,
nach Einsicht in die 
Botschaft des 
Bundesrates vom 29. 
August 20181,
beschliesst:

1 BBl 2018 5813

Beschluss 
des Ständerates

vom 1. Dezember 2020

Anträge der Kommission für 
Rechtsfragen 
des Ständerates

vom 10. Dezember 2020

Zustimmung zum Beschluss 
des Nationalrates, wo nichts 
vermerkt ist

Beschluss 
des Nationalrates

vom 7. Dezember 
2020
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Geltendes Recht Bundesrat Ständerat Nationalrat Ständerat Nationalrat Kommission 
des Ständerates

I

Das Zivilgesetzbuch2 wird 
wie folgt geändert:

Art. 216 Abs. 2–4

2 Eine solche Vereinba-
rung wird bei der Berech-
nung von Pflichtteilen 
berücksichtigt, soweit sie 
den überlebenden Ehe-
gatten begünstigt. 

3 Sie darf die 
Pflichtteilsansprüche der 
nichtgemeinsamen Kinder 
und von deren 
Nachkommen nicht beein-
trächtigen. 
4 Gemeinsame Kinder 
und deren Nachkommen 
können eine 
Herabsetzung der 
Begünstigung des überle-
benden Ehegatten verlan-
gen, wenn dieser wieder 
heiratet oder eine einge-
tragene Partnerschaft 
begründet.

2 SR 210

I I I I I

Art. 216 
2. Nach Vertrag 
a. Im Allgemeinen

Art. 216Art. 216 Art. 216Art. 216

1 Durch Ehevertrag kann 
eine andere Beteiligung 
am Vorschlag vereinbart 
werden.
2 Solche Vereinbarungen 
dürfen die Pflichtteils-
ansprüche der nichtge-
meinsamen Kinder und 
deren Nachkommen nicht 
beeinträchtigen.

2 Streichen ² Die über die Hälfte 
hinaus zugewiesene 
Beteiligung am Vorschlag 
wird bei der Berechnung 
der Pflichtteile des 
überlebenden Ehegatten 
oder eingetragenen 
Partners, der gemeinsa-
men Kinder und deren 
Nachkommen nicht 
hinzugerechnet.

2 Die über die Hälfte hin-
aus zugewiesene Beteili-
gung wird bei der Berech-
nung der Pflichtteile und 
des verfügbaren Teils 
zum Vermögen hinzuge-
rechnet. 

2 Die über die Hälfte 
hinaus zugewiesene 
Beteiligung wird bei der 
Berechnung der Pflichttei-
le zum Vermögen 
hinzugerechnet.

³ Streichen 3 Eine solche Vereinba-
rung darf die …

⁴ Streichen⁴ Gemäss Bundesrat⁴ Streichen
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Geltendes Recht Bundesrat Ständerat Nationalrat Ständerat Nationalrat Kommission 
des Ständerates

Schlusstitel: Anwen-
dungs- und Einfüh-
rungsbestimmungen 

Erster Abschnitt: Die 
Anwendung bisherigen 
und neuen Rechts 

Art. 16a
Erbrecht 
III Vorschlagszuweisung

Art. 16a

Für die Berechnung der 
Pflichtteile im Fall einer 
durch Vereinbarung 
festgelegten Beteiligung 
am Vorschlag gilt das 
neue Recht, wenn die 
Vereinbarung nach 
dessen Inkrafttreten 
getroffen worden ist. 

Streichen
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